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Weitgehende Befreiung von der

• Körperschaftsteuer

• Gewerbesteuer

Spendenbegünstigung

I.d.R. ermäßigter Umsatzsteuersatz von 7% im

• Zweckbetrieb

• Bereich der Vermögensverwaltung

I.d.R. ermäßigter Umsatzsteuersatz von 7% im

• Zweckbetrieb

• Bereich der Vermögensverwaltung

Vorteile der Gemeinnützigkeit

Vereinsreferent Klaus Wachter – Dipl. Finanzwirt                        

Finanzamt Ravensburg

Bei Gründung dem Finanzamt vorzulegende 
Unterlagen:

Satzung

Narren-

verein

Gründungs-

protokoll

Antrag

auf

Gemein-

nützigkeitGründungsprotokollGründungsprotokoll

SatzungSatzung

schriftlicher Antrag auf Gemeinnützigkeitschriftlicher Antrag auf Gemeinnützigkeit
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Satzung

Narren-

verein

AusschließlichkeitAusschließlichkeit

UnmittelbarkeitUnmittelbarkeit

AllgemeinheitAllgemeinheit

SelbstlosigkeitSelbstlosigkeit

VermögensbindungVermögensbindung

gemeinnützige Zweckegemeinnützige Zwecke

Inhalt der Satzung
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keine wirtschaftliche
Betätigung in erster Linie

keine Zuwendungen
an Mitglieder

zeitnahe Mittelverwendung

Grundsatz der Selbstlosigkeit
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Annehmlichkeiten aufgrund eines 
persönlichen Ereignisses

Bei Hochzeit, Geburts-
tag usw. dürfen dem 
Vereinsmitglied Sach-
zuwendungen bis zu 
jeweils 40 € gemacht 
werden.
Ausnahme: bei Kranz-
und Grabgebinden darf 
40 € -Grenze über-
schritten werden.

Annehmlichkeiten aufgrund 
besonderer Vereinsanlässe

Unkosten und Vergütungen

Folgende Zuwendungen sind nicht gemeinnützigkeitsschädlich:

Ausnahmen vom Grundsatz der Selbstlosigkeit
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Ausnahmen vom Grundsatz der Selbstlosigkeit

Annehmlichkeiten aufgrund eines 
persönlichen Ereignisses

Annehmlichkeiten aufgrund 
besonderer Vereinsanlässe

Unkosten und Vergütungen

Essen und Getränke, 
sowie der Vereinsausflug 
dürfen beim Vereinsmit-
glied bis zur Obergrenze 
von insgesamt 40 €
jährlich bezuschusst wer-
den.

Folgende Zuwendungen sind in nicht gemeinnützigkeitsschädlich:
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Beispiel

Der Vereinskassier der Narrenzunft Hexenmarie feiert 2007 seinen 50. 
Geburtstag. Außerdem wird er 2007 für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt.
Am Vereinsausflug, an der Hauptversammlung und an der Weihnachtsfeier 
nimmt er in 2007 ebenfalls teil.

Wieviel dürfen dem Vereinskassier in 2007 höchstens zugewendet werden?

·  Persönliche Ereignisse   

·  Geburtstag 40 € 

·  Persönliches Vereinsjubiläum 40 € 

·  Besondere Vereinsanlässe   

    Vereinsausflug, Hauptversammlung, Weihnachtsfeier      
     insgesamt   40 € 

Summe max. 120 € 
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Annehmlichkeiten aufgrund eines 
persönlichen Ereignisses

im Rahmen des Ange-
messenen und ÜblichenAnnehmlichkeiten aufgrund 

besonderer Vereinsanlässe

Unkosten und Vergütungen

Folgende Zuwendungen sind nicht gemeinnützigkeitsschädlich:

Ausnahmen vom Grundsatz der Selbstlosigkeit
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Unkosten und Vergütungen können im Rahmen des Üblichen 
und Angemessenen gezahlt werden u.a. für:

Arbeitskräfte

Ehrenamtliche Tätigkeit

z.B.:

• Reinigungskraft

• Helfer beim Vereinsfest,

• Bedienung in der selbstbewirt-
schafteten Vereinsgaststätte

Lohnsteuer bzw. Pauschalsteuer 
abführen!
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Ehrenamtliche Tätigkeit

Arbeitskräfte

z.B. als Vorstand oder Kassier

Eine Aufwandsentschädigung ist 
nach § 3 Nr. 26a EStG bis 500 €
steuerfrei, wenn die Tätigkeit

o nebenberuflich ausgeübt  
wird (Tätigkeit darf nicht   
mehr als 1/3 der Arbeitszeit 
eines Vollzeiterwerbs aus-
machen) und

o gemeinnützigen, mildtätigen  
oder kirchlichen Zwecken 
dient 

Unkosten und Vergütungen können im Rahmen des Üblichen und 
Angemessenen gezahlt werden u.a. für:

ab 2007
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Ehrenamtliche Tätigkeit

Hinweis:

Regelt die Satzung, dass der Vor-
stand ehrenamtlich i.S. von unent-
geltlich tätig ist, darf der Vorstand 
keine Vergütung erhalten.

Arbeitskräfte

Unkosten und Vergütungen können im Rahmen des Üblichen und 
Angemessenen gezahlt werden u.a. für:
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Die in einem Jahr erwirtschafteten 
Mittel müssen bis Ende nächsten 
Jahres für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden.

Bei Spenden gilt dies nicht, wenn der 
Spender ausdrücklich bestimmt, dass
die Spende der Aufstockung des Ver-
mögens dienen soll.

Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung
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Rücklagenbildung

für Anschaffungen im 
gemeinnützigen Be-
reich,

z.B. Anschaffung neuer 
Häser, für Ringtreffen 

Anschaffung innerhalb 
eines Zeitraums von 
3 - 5 Jahren

Freie Rücklage im 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

Betriebsmittelrücklage

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Zweckerfüllungs-/Projektrücklage

Folgende Rücklagen sind u.a. zulässig:
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für Investitionen im 
wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb

z.B. Erweiterung, Reno-
vierung der Vereins-
gaststätte

Freie Rücklage im 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

Betriebsmittelrücklage

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Zweckerfüllungs-/Projektrücklage

Rücklagenbildung

Folgende Rücklagen sind u.a. zulässig:
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für immer wiederkeh-
rende Ausgaben

z.B. Löhne, Mieten

i.H. des Mittelbedarfs 
einer angemessenen 
Zeitperiode (mehrere 
Monate bis ein Jahr)

Freie Rücklage im 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

Betriebsmittelrücklage

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Zweckerfüllungs-/Projektrücklage

Rücklagenbildung

Folgende Rücklagen sind u.a. zulässig:
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1/3 des Überschusses  
aus dem Bereich der 
Vermögensverwaltung

+ 10% der sonstigen  
zeitnah zu verwenden-
den Mittel

___________________

= Freie Rücklage nach
§ 58 Nr. 7a AO

Freie Rücklage im 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

Betriebsmittelrücklage

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Zweckerfüllungs-/Projektrücklage

Rücklagenbildung

Folgende Rücklagen sind u.a. zulässig:
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Ideeller Bereich 10% der Bruttoeinnahmen

Vermögensverwaltung 1/3 des Überschusses

Zweckbetrieb 10% des Überschusses

Wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb 10% des Gewinns

Rücklagenbildung nach § 58 Nr. 7a AO
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grundsätzlich

18 Monate ab
Ausstellungsdatum

für Spendenzwecke für Zinsabschlagsteuer

3 Jahre ab
Ausstellungsdatum

bis zum Ablauf des 
Kalenderjahres, in 
dem die Bescheini-
gung ihre Gültigkeit 
verliert

Gültigkeit der vorläufigen Bescheinigung
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Gültigkeit des Freistellungsbescheides

für Zinsabschlagsteuerfür Spendenzwecke

5 Jahre ab 
Ausstellungsdatum

5 Jahre ab dem letzten 
überprüften Kalenderjahr
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Beispiel

Finanzamt Ravensburg   Weingarten , 09.03.2007 
Bearbeiter:    Herr Wachter 

Narrenzunft Hexenmarie  Telefon:         0751/403-0 
Telefax:         0751/403-303 

Panoramastr. 6  Zimmer:         204 
StNr.:             77052/99999 

88250 Weingarten  (Bei Antwort bitte angeben) 

   

Freistellungsbescheid  
zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 
für die Kalenderjahre 2004, 2005 und 2006  

 

 

Gültigkeit für
Spendenzwecke: bis 09.03.2012                   (09.03.2007 + 5 Jahre)

Zinsabschlagsteuer: bis 31.12.2011               (2006 + 5 Jahre)
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Gültigkeit des Körperschaftsteuerbescheides

für Zinsabschlagsteuerfür Spendenzwecke

5 Jahre ab 
Ausstellungsdatum

3 Jahre ab dem überprüften Kalen-
derjahr für Zinsen im Bereich der 
Vermögensverwaltung.
Der Verein muss der Bank beschei-
nigen, dass die Zinsen im steuer-
freien Bereich zufließen. Zinsen, 
die im wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb anfallen, unterliegen der 
Zinsabschlagsteuer. Anrechnung 
erfolgt i.R. der Körperschaftsteuer-
veranlagung.
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Freistellungsbescheidumgehend an Bank!!

Vereinsreferent Klaus Wachter – Dipl. Finanzwirt                        

Finanzamt Ravensburg

Vereinsreferent Klaus Wachter – Dipl. Finanzwirt                        

Finanzamt Ravensburg

Ideeller Bereich

Mitgliedsbeiträge, 
Spenden, Zuschüsse 

Vermögensverwaltung

Zinsen, Vermietung von 
Grundbesitz, Verpachtung 
Anzeigengeschäft

Zweckbetrieb

4 Tätigkeits-
bereiche

Körperschaft- bzw. 

Gewerbesteuerpflicht

Verkauf Umzugsplaket-
ten, Brauchtumsveran-

staltungen, Fernseh-
übertragungsrechte

für Brauchtums-
veranstaltun-

gen 

Wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb

Bewirtung, Werbeein-
nahmen, Vereinsfeste, 
Maskenbälle mit Tanz-
veranstaltungen, 
Altmaterial-
sammlungen
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Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – Körperschaft- und Gewerbesteuerpflicht 

Verkauf von Speisen und Getränken, auch 
wenn Verkauf lediglich an Mitglieder

selbstbewirtschaftete Vereinsgaststätte

Werbeeinnahmen

Altmaterialsammlung

��������		�
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Körperschaftsteuer - Gewerbesteuer

Bruttoeinnahmen liegen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb über 
35.000 € (30.678 € bis 31.12.2006) ...

Nicht in die Bruttoeinnahmen einzubeziehen sind: erstattete Betriebsausgaben, wie z.B. Umsatz-
oder Gewerbesteuererstattungen und der Verkauf von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens.

Körperschaftsteuer Gewerbesteuer

...und der Gewinn beträgt 
mehr als 3.835 €.

... und der auf volle 100 €
abgerundete Gewerbeertrag 
beträgt mehr als 3.900 €.
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25%
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Umsatzsteuer

unternehmerisch

nichtunternehmerisch

umsatzsteuer-
pflichtig mit 19%;

bis 31.12.2006: 16%

i.d.R. 
umsatzsteuer-
pflichtig
mit 7%, falls nicht 
steuerfrei

i.d.R. steuerfrei, 
ansonsten 

umsatzsteuer-
pflichtig mit 7%

umsatz-
steuerfrei

Ideeller Bereich

Mitgliedsbeiträge, 
Spenden, Zuschüsse 

Vermögensverwaltung

Zinsen, Vermietung von 
Grundbesitz, Verpachtung 
Anzeigengeschäft

Zweckbetrieb

Verkauf Umzugsplaket-
ten, Brauchtumsveran-

staltungen, Fernseh-
übertragungsrechte

für Brauchtums-
veranstaltun-

gen 

Wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb

Bewirtung, Werbeein-
nahmen, Vereinsfeste, 
Maskenbälle mit Tanz-
veranstaltungen, 
Altmaterial-
sammlungen
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Einnahmen Vorjahr 17.500 € - ab 1.1.2003

16.620 € - 2002
32.500 DM  - 2001

Einnahmen laufendes Kalenderjahr voraussichtlich nicht über  50.000 €
bis 31.12.2001: 100.000 DM

Nichterhebung der Umsatzsteuer § 19 UStG
Kleinunternehmerregelung

Einnahmen d.h. steuerpflichtige Einnahmen + Umsatzsteuer

und

nicht
mehr
als
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Einnahmen Vorjahr (2006) nicht mehr als 17.500 €

Einnahmen laufendes Kalenderjahr 2007 nicht mehr als 50.000 €

Für 2007 muss der Verein keine Umsatzsteuererklärung abgeben.

Beispiel 1

Die Narrenzunft Hexenmarie hat folgende steuerpflichtige Umsätze:

Jahr 2006: 16.000 €

Jahr 2007: 8.000 € voraussichtlich

Muss der Verein für 2007 eine Umsatzsteuererklärung abgeben?
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Einnahmen Vorjahr (2006) mehr als 17.500 €

Einnahmen laufendes Kalenderjahr 2007 nicht mehr als 50.000 €

Für 2007 muss der Verein eine Umsatzsteuererklärung abgeben.

Beispiel 2

Die Narrenzunft Hexenmarie hat folgende steuerpflichtige Umsätze:

Jahr 2006: 20.000 €

Jahr 2007: 8.000 € voraussichtlich

Muss die Narrenzunft für 2007 eine Umsatzsteuererklärung abgeben?

Vereinsreferent Klaus Wachter – Dipl. Finanzwirt                        

Finanzamt Ravensburg
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Spenden

Spenden sind unter folgenden Voraussetzungen abzugs-
fähig:

Spenden müssen freiwillig geleistet werden.Spenden müssen freiwillig geleistet werden.

Mit den Spenden darf keine Gegenleistung verbunden sein.Mit den Spenden darf keine Gegenleistung verbunden sein.

Die Spenden müssen in den gemeinnützigen Bereich (keinesfalls 
in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb) fließen.
Die Spenden müssen in den gemeinnützigen Bereich (keinesfalls 
in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb) fließen.
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SpendenartenSpendenarten

GeldspendeGeldspende SachspendeSachspende

reine 
Geldspende

reine 
Geldspende

Aufwands-
spende

Aufwands-
spende

aus Privat-
vermögen
aus Privat-
vermögen

aus Betriebs-
vermögen

aus Betriebs-
vermögen

Verzicht auf 
Aufwandsersatz = 

abgekürzte 
Geldspende
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steuerlich nicht absetzbar!

Mitgliedsbeiträge

an Narrenvereine sind
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Verbindliches amtliches Muster

Die Zuwendungsbestätigungen (bisher Spendenbescheinigungen 
genannt) müssen seit 1.1.2000 nach einem verbindlichen amtlichen 
Muster ausgestellt werden.

Fundstellen für Muster:

Bundessteuerblatt 1999 I S. 979 ff.    Bundessteuerblatt 1999 I S. 979 ff.    

www.vereinsbesteuerung.infowww.vereinsbesteuerung.info

Finanzamt: Steuertipps für VereineFinanzamt: Steuertipps für Vereine
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Gesetzliche Grundlage der Gemeinnützigkeit angeben: bei Narren-
vereinen: � Förderung der Fastnacht Abschnitt B Nr. 4 der Anlage
1 zu § 48 Abs. 2 EStDV, bzw. neu: § 52 Abs. 2 Nr. 23 AO

Gesetzliche Grundlage der Gemeinnützigkeit angeben: bei Narren-
vereinen: � Förderung der Fastnacht Abschnitt B Nr. 4 der Anlage
1 zu § 48 Abs. 2 EStDV, bzw. neu: § 52 Abs. 2 Nr. 23 AO

Zuwendungsbestätigung muss unterschrieben sein.Zuwendungsbestätigung muss unterschrieben sein.

Zuwendungsbestätigung muss Haftungshinweis enthalten.Zuwendungsbestätigung muss Haftungshinweis enthalten.

Ein Doppel der Zuwendungsbestätigung ist 6 Jahre aufzubewahren.Ein Doppel der Zuwendungsbestätigung ist 6 Jahre aufzubewahren.

Bei allen Geldspenden ist anzugeben, ob es sich um eine Aufwands-
spende (Verzicht auf Vergütung) handelt oder nicht.
Bei allen Geldspenden ist anzugeben, ob es sich um eine Aufwands-
spende (Verzicht auf Vergütung) handelt oder nicht.

Bei Sachzuwendungen und bei Aufwandsverzicht müssen sich aus 
den Aufzeichnungen auch die Grundlagen für den vom Empfänger 
bestätigten Wert ergeben.

Bei Sachzuwendungen und bei Aufwandsverzicht müssen sich aus 
den Aufzeichnungen auch die Grundlagen für den vom Empfänger 
bestätigten Wert ergeben.

Anforderungen an Zuwendungsbestätigungen

Vordruck darf eine DIN-A4-Seite nicht überschreiten.Vordruck darf eine DIN-A4-Seite nicht überschreiten.
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BareinzahlungsbelegBareinzahlungsbeleg

Buchungsbestätigung der Bank

mit - Namen und Kontonummer des     
Auftraggebers und Empfängers

- Betrag 
- Buchungstag

z.B. - Kontoauszug
- gesonderte Bestätigung der 
Bank

- Lastschrifteinzugsbeleg; enhält
dieser Angaben wie zusätzl. 
Beleg, kann zusätzl. Beleg
entfallen

Buchungsbestätigung der Bank

mit - Namen und Kontonummer des     
Auftraggebers und Empfängers

- Betrag 
- Buchungstag

z.B. - Kontoauszug
- gesonderte Bestätigung der 
Bank

- Lastschrifteinzugsbeleg; enhält
dieser Angaben wie zusätzl. 
Beleg, kann zusätzl. Beleg
entfallen

zusätzl. vom Verein erstellter Beleg über
• steuerbegünstigten Zweck,

bei Kleingärtnerverein: Förderung der Kleingärt-
nerei i.S. des Abschnitts B Nr. 4 der Anlage 1 zu 
§ 48 Abs. 2 EStDV

• Angabe über die Körperschaftsteuerbefreiung
des Vereins:
„Wir sind nach dem letzten uns zugegangenen
Freistellungsbescheid des Finanzamts München,  
StNr. 999/999/99999 vom 09.03.2007 für die 
Jahre 2004, 2005 und 2006 nach § 5 Abs. 1 Nr. 
9 des KStG von der Körperschaftsteuer befreit.“

• die Angabe, ob es sich um eine Spende oder um 
einen ggf. nicht begünst. Mitgliedsbeitrag handelt

oder

+

Vereinfachter Spendennachweis bis 200 €
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Haftungsschuld i.H.v.

30% (bis 31.12.2006: 40%) des Spendenbetrags für entgangene 
Einkommen-/ Körperschaftsteuer, sowie
30% (bis 31.12.2006: 40%) des Spendenbetrags für entgangene 
Einkommen-/ Körperschaftsteuer, sowie

15% (bis 31.12.2006:10%) des Spendenbetrags für 
entgangene Gewerbesteuer, wenn es sich um eine 
betriebliche Spende handelt.

15% (bis 31.12.2006:10%) des Spendenbetrags für 
entgangene Gewerbesteuer, wenn es sich um eine 
betriebliche Spende handelt.
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Änderungen im Vereinssteuerrecht 2007

o Anhebung Besteuerungsgrenze im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
von 30.678 € auf 35.000 €

o Anhebung Übungsleiterfreibetrag von 1.848 € auf 2.100 €

o Aufwandspauschale für ehrenamtliche Tätigkeit i.H.v. 500 €

o Spendenabzug : Anhebung der Höchstgrenzen von 5% bzw. 10% auf 
einheitliche 20%

o Spendenhaftung : Reduzierung von 40% auf 30% bzw. Erhöhung bei 
der Gewerbesteuer von 10% auf 15%

Änderungen 2007 aufgrund des Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements u.a.:
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V
erein +

S
teuern


